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 Veröffentlicht am 08.02.2005

Norm

B-VG Art89 Abs2

B-VG Art140 Abs1

WEG 2002 §56 Abs13

Rechtssatz

Weder aus der kurzen Legisvakanz des WEG 2002 noch aus dem Umstand, dass nach dem WEG 2002 eine Begründung

von Wohnungseigentumszubehör an Abstellplätzen nicht mehr möglich ist, ergeben sich verfassungsrechtliche

Bedenken gegen dieses Gesetz.
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